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Schwimmen 

Wichtige Hinweise zur Durchführung 2012 
 
 
Auszüge aus der WB zur Beachtung bei dem DMS 2012 auf allen Ebenen: 
Bayern-, Landes- und Kreisligen 
 
 
§ 9 Jugendschutz  
(1) Teilnehmer an amtlichen Wettkampfveranstaltungen des DSV müssen mindestens zehn Jahre 
alt sein, Teilnehmer an amtlichen Wettkampfveranstaltungen der LSV, der Schwimmbezirke im SV 
NRW, der Bezirke und Kreise sowie an nichtamtlichen Wettkampfveranstaltungen mindestens sieben 
Jahre. Entscheidend ist das Kalenderjahr, in welchem der Schwimmer das vorgeschriebene Lebens-
jahr erreicht.  

 D. h., Acht- und Neunjährige dürfen bei dem DMS nicht eingesetzt werden. 
 
§ 20 Wettkampflizenz  
(1) Ein Schwimmer darf an einer Wettkampfveranstaltung nur teilnehmen, wenn er im Lizenzregister 
registriert ist und die Jahreslizenz für das laufende Kalenderjahr gezahlt hat.  
 D. h., die Lizenz 2012 ist vorher zu bezahlen! 
 
§ 11 Meldegeld, Teilnahmegrundentgelte, Kampfrichtergebühr. 
(3) Bei amtlichen Wettkampfveranstaltungen kann gegen einen Verein eine Ordnungsgebühr je 
Einzelfall verhängt werden, wenn von ihm die in der Ausschreibung / den Durchführungsbestim-
mungen festzusetzende und später einzuberufende Zahl von Kampfrichtern nicht gestellt wor-
den ist.  
 D. h., bitte bringt Eure vorgeschriebenen Kampfrichter mit. 
 
§ 102 FT SW Deutsche Meisterschaften 
(1) Es sind jährlich durchzuführen: 
- Deutsche Meisterschaften 
- Deutsche Kurzbahnmeisterschaften 
- Deutsche Meisterschaften im Freiwasserschwimmen (s. FS § 173) 
- Deutsche Jahrgangsmeisterschaften 
- Schwimm-Mehrkampf 
- Deutsche Meisterschaften der Masters (s. MS § 153) 
- Deutscher Mannschaftswettbewerb Schwimmen (DMS) 
- Deutscher Mannschaftswettbewerb Schwimmen der Jugend (DMSJ) 
- Deutscher Mannschaftswettbewerb der Masters (s. MS § 155) 

 (2) Nichtdeutsche Schwimmer dürfen an Deutschen Meisterschaften entsprechend Abs.1 erst dann 
teilnehmen, wenn sie ein Jahr lang Startrecht für einen deutschen Verein haben. 

D. h., die Erstregistrierung beim DSV muss vor dem 27.01.2011 liegen. 
Hinweis: Die Überprüfung dieses „Ausländer“-Einsatzes erfolgt über das Lizenzsystem. 

 
Ich bitte die oben aufgeführten Hinweise beim DMS 2012 dringend zu beachten, um Disqualifikatio-
nen und Strafen zu vermeiden – Viel Erfolg! 
 
 
Frank Seidak, Fachwart Schwimmen 
Bruckmühl, den 09. Januar 2012  


